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	Muster: Elternbrief zur Schulpflicht

	Liebe Eltern.
Ihr Kind geht jetzt in Deutschland zur Schule. Ich informiere Sie über die Schulpflicht. In Deutschland muss jedes Kind mit 6 Jahren in die Schule gehen. Die Schulpflicht endet mit dem 18. Lebensjahr. 
Schulpflicht bedeutet, dass Ihr Kind von Montag bis Freitag jeden Tag zur Schule gehen muss. Ihr Kind muss pünktlich in der Schule sein. Es bleibt dort bis zum Ende des Unterrichts. Die Unterrichtszeiten finden Sie auf dem Stundenplan Ihres Kindes. 
Ausnahmen gibt es nur, wenn Ihr Kind krank ist oder einen wichtigen Termin hat, zum Beispiel beim Arzt. Rufen Sie morgens bis 7:50 Uhr in der Schule an oder schreiben Sie eine E-Mail, wenn das Kind krank ist. Hat Ihr Kind einen Termin, sagen Sie einen Tag vorher beim Klassenlehrer Bescheid oder schreiben Sie ihm eine E-Mail. Sagen Sie, warum Ihr Kind nicht in die Schule kommen kann.
Eine Beurlaubung vom Unterricht ist in Ausnahmefällen möglich. Besprechen Sie das mit der Schulleitung. Sagen Sie, warum das Kind außerhalb der Ferien freibekommen soll. Eine Beurlaubung müssen Sie schriftlich beantragen. 
Ihr Kind muss in den Ferien nicht in die Schule kommen. Wichtig ist, dass Sie die Ferientermine einhalten. Das heißt: Sie müssen Ihr Kind bis zum letzten Schultag in die Schule schicken. Am ersten Schultag nach den Ferien muss Ihr Kind wieder in der Schule sein. Vor und nach den Ferien dürfen wir keine Ausnahmen machen.
Kommt Ihr Kind nicht rechtzeitig aus den Ferien zurück, müssen wir das der Schulbehörde melden. Sie müssen dann eine hohe Strafe zahlen. Achten Sie bitte darauf, dass Sie die Schulpflicht einhalten. Können Sie nicht pünktlich aus den Ferien zurückkommen, rufen Sie in der Schule an, damit wir gemeinsam eine Lösung finden.
Freundliche Grüße
Schulleitung
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